
 

 

Neue mietrechtliche Richtwerte, neue mietrechtliche 
Kategoriebeträge und neue Beträge nach § 45 MRG  

mit Wirksamkeit ab 1. April 2026 
  

 

 

 

Die durch die Valorisierung geänderten Beträge sind auf der Website der 

Statistik Austria veröffentlicht ! 

 

Mit 1. April 2026 kann die Berechnung des Richtwertmietzinses aufgrund der 

neuen Beträge nur für neue Mietverträge erfolgen. 

  

Mietzinsanhebungen bei bestehenden "Richtwertverträgen", Mietverträge mit 

"Kategoriebeträgen" oder "angehobenen Mietzinsen" gemäß § 45 MRG dürfen 

auf Grund einer entsprechenden Wertsicherungsvereinbarung unter folgenden 

Voraussetzungen vorgenommen werden: 

 

Das Erhöhungsbegehren hat schriftlich zu erfolgen und darf nicht vor dem 

1. April 2026 abgesendet werden. Das Schreiben muss wenigstens 14 Tage 

vor dem Zinstermin, zu welchem die Erhöhung begehrt wird, spätestens am 

21. April 2026 beim Mieter einlangen, damit eine Erhöhung zum 5. Mai 2026 

als Fälligkeitstermin geltend gemacht werden kann. 

 

Achtung ! Langt das Schriftstück später als 14 Tage vor dem nächsten 

Zinstermin beim Mieter ein, so wird die Erhöhung des Hauptmietzinses erst 

zum übernächsten Zinstermin (Juni 2026) wirksam.  

Wird das Schreiben jedoch zu früh datiert bzw. abgeschickt, so entfaltet es 

überhaupt keine Rechtswirkungen ! 

   

Die Erhöhungsformulare erhalten Sie im Sekretariat des 

Zentralverbandes Haus und Eigentum ! 

 



  

  



  

 
 

 


